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Kernpunkte aus Sicht der betrieblichen Altersversor gung

• Halbteilung für jedes ehezeitbezogene Anrecht (§ 1 VersAusglG)

• Versorgungsträger erhalten aktive Rolle (§§ 2, 5, 45, 47 VersAusglG)

• Interne Teilung wird Grundsatz des Wertausgleichs 
(§§ 10 - 13 VersAusglG)

• Externe Teilung bleibt Ausnahme (§§ 14 - 17 VersAusglG)

• Teilung auf Renten- oder Kapitalwertbasis zulässig 
(§ 5 Abs. 1 VersAusglG)

• Verrechnung der Teilungskosten zulässig
(§ 13 VersAusglG)

• Ermittlung des Kapitalwertes nach § 4 Abs. 5 BetrAVG
(angesprochen in §§ 45 Abs. 1, 47 Abs. 3 VersAusglG)

1 Strukturreform des Versorgungsausgleichs
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Jedes Anrecht ist im Wertausgleich beim Versorgungs-

träger zu teilen

• Abschaffung des Einmalausgleichs

• Abschaffung der Barwert-VO

• Versorgungsträger = Arbeitgeber oder mittelbarer Vers orgungs-
träger im Sinne des Betriebsrentengesetzes

• Anrecht = Alters- und Invaliditätsversorgung (Hinter bliebenen-
versorgung)*

• Jedes unverfallbare Anrecht wird geteilt

• Ausnahmen: - kurze Ehedauer (zzt. 2 Jahre)
- geringfügiges Anrecht (zzt. 1 % der Bezugsgröße

nach § 18 SGB VI, d.h. 24,85 € monatlich)

1 Strukturreform des Versorgungsausgleichs

* Hinterbliebenenversorgung nur bei der Bewertung einzubeziehen
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Versorgungsträger erhalten aktive Rolle

• Familiengericht verlangt vom Versorgungsträger Ausk unft nach 
§ 220 FamFG-VAE zur Höhe des auszugleichenden Anrechts  und 
zur Höhe des Ausgleichswerts

• Versorgungsträger muss ermitteln:

• Höhe des auszugleichenden Anrechts

• als Rentenbetrag nach § 2 BetrAVG

• oder als Kapitalwert nach § 4 Abs. 5 BetrAVG ("Übertragungswert")

• davon den Ehezeitanteil

• Vorschlag zum Ausgleichswert

• Berechnungsgrundlagen: Versorgungszusage und Bemessu ngs-
grundlagen bei Ehezeitende

1 Strukturreform des Versorgungsausgleichs
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Interne Teilung (§ 10 VersAusglG, gesetzlicher Regel fall)

• FamG überträgt für die ausgleichsberechtigte Person zu Lasten der 
ausgleichspflichtigen Person ein Anrecht in Höhe de s Aus-
gleichswerts beim bisherigen Versorgungsträger

• Gesetzliche Rechtsfolge: Ausgleichsberechtigte Perso n erhält 
rechtliche Stellung eines ausgeschiedenen Arbeitneh mers i.S.d. 
BetrAVG

• Gestaltungsspielräume für den Versorgungsträger

• Begründung des Anrechts für den Ausgleichsberechtigten
(z.B. erhöhte "Nur-Altersrente" anstelle Alters- und Invaliditätsrente, 
Umrechnung nach versicherungsmathematischen Grundsätzen)

• Kürzung des Anrechts des Ausgleichspflichtigen
(z.B. durch Festlegung eines EURO-Betrages)

• Kostenermittlung und Kostenzuordnung

1 Strukturreform des Versorgungsausgleichs
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Externe Teilung (§ 14 VersAusglG, gesetzliche Ausnah me-
regelung)
• FamG überträgt für die ausgleichsberechtigte Person zu Lasten der 

ausgleichspflichtigen Person ein Anrecht in Höhe de s Ausgleichs-
werts auf einen anderen Versorgungsträger,

• wenn Versorgungsträger und Ausgleichsberechtigter dies 
vereinbaren (§ 14 Abs. 2 Nr. 1 VersAusglG),

• wenn Versorgungsträger die externe Teilung verlangt und

• der Ausgleichswert bei Rentenbetrag max. 2 %, bei Kapitalwert 
max. 240 % der monatlichen Bezugsgröße nach § 18 SGB IV beträgt
(§ 14 Abs. 2 Nr. 2 VersAusglG), 

• bei einer Direktzusage oder Unterstützungskasse: der Ausgleichswert 
(Kapitalwert) max. die BBG (zzt. 63.600,- €) erreicht (§ 17 VersAusglG)

• Rechtsfolge: Begründung eines neuen Anrechts beim n euen 
Versorgungsträger nach dessen Regeln

• Kürzung beim alten Versorgungsträger ist zu regeln!

1 Strukturreform des Versorgungsausgleichs

Seite 8

Gestaltungsspielräume nutzen!

• Eckpunkte der auszugleichenden Anrechte für den Fall  des Aus-
gleichs festlegen und (schriftlich) festhalten, bevo r es das FamG 
tut.

• Bedingungen des zu begründenden Anrechts festlegen
(gesetzliche Anforderung: Rechte eines ausgeschieden en ArbN).

• Bedingungen der Kürzung und Kostenzuordnung festlegen .

• Vor- und Nachteile der externen Teilung prüfen und a bwägen 
(Liquiditätsabfluss, "fremde" Versorgungsberechtigt e, …).

1 Strukturreform des Versorgungsausgleichs
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Neuer, zentraler Begriff im Betriebsrentenrecht

• eingeführt in's BetrAVG zur Verbesserung der "Portabi lität"

• in § 4 Abs. 2 i.V.m. Abs. 5 ("Übertragung")
• in § 3 Abs. 5 mit Hinweis auf § 4 Abs. 5 ("Abfindung")

• Ermittlung nach aktuariellen Grundsätzen

• Barwert bei unmittelbaren Pensionszusagen und UK
• gebildetes Kapital bei PF, PK, DV
• Grundlagenpapier hierzu vom IVS

• "Kapitalwert" im neuen Versorgungsausgleichsrecht

• § 5   Abs. 1 VersAusglG
• § 45 Abs. 1 VersAusglG
• § 47 Abs. 3 VersAusglG

2 "Übertragungswert"
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§ 4 Übertragung
(1) Unverfallbare Anwartschaften und laufende Leist ungen dürfen nur unter den Voraus-
setzungen der folgenden Absätze übertragen werden.

(2) Nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann i m Einvernehmen des ehemaligen mit 
dem neuen Arbeitgeber sowie dem Arbeitnehmer

1. die Zusage vom neuen Arbeitgeber übernommen werde n oder

2. der Wert der vom Arbeitnehmer erworbenen unverfal lbaren Anwartschaft auf 
betriebliche Altersversorgung (Übertragungswert) au f den neuen Arbeitgeber
übertragen werden, wenn …

(5) Der Übertragungswert entspricht bei einer unmit telbar über den Arbeitgeber oder über 
eine Unterstützungskasse durchgeführten betrieblich en Altersversorgung dem Barwert der 
nach § 2 bemessenen künftigen Versorgungsleistung im  Zeitpunkt der der Übertragung; bei
der Berechnung des Barwerts sind die Rechnungsgrund lagen sowie die anerkannten Regeln 
der Versicherungsmathematik maßgebend. Soweit die b etriebliche Altersversorgung über 
einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder eine D irektversicherung durchgeführt worden 
ist, entspricht der Übertragungswert dem gebildeten  Kapital im Zeitpunkt der Übertragung.

2 "Übertragungswert"

§ 3 Abfindung
(1) Unverfallbare Anwartschaften im Falle der Beend igung des Arbeitsverhältnisses und 
laufende Leistungen dürfen nur unter den Voraussetz ungen der folgenden Absätze abge-
funden werden.
.
.
.
(5) Für die Berechnung des Abfindungsbeitrages gilt  § 4 Abs. 5 entsprechend.


